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Blutgruppenbestimmung –Einführung von swisslab

Endlich ist es soweit: am Dienstag den 16.05.2006 soll das schon aus anderen
Bereichen (Zentrallabor, Virologie, Immunologie) bekannte swisslab-EDV-
System auch für die Anforderung und Befundung von Blutgruppenserologischen
Untersuchungen eingeführt werden.

Noch nicht davon betroffen ist die Anforderung und Ausgabe von Blutpräpara-
ten einschließlich der entsprechenden Verträglichkeitsuntersuchungen.

Es ergeben sich ab Dienstag 16.05.2006 folgende Konsequenzen:

Anforderungen für Blutgruppenserologische Untersuchungen (Blutgrup-
pe, Antikörpersuchtest, Direkter Coombstest, Antikörpertiter, Kälteagglutini-
ne, Kryoglobuline u.a.) sind über die neuen beleglesbaren Anforderungs-
scheine (Vordruck-Nr. 1005) zu stellen.

Diese Anforderungsscheine können ab sofort im Allgemeinen Materiallager
(Tel: 2646) bezogen werden; sie können allerdings ausschließlich für Anfor-
derungen ab dem 16.05.2006 verwendet werden.

Diese Anforderungsscheine enthalten zwar auch Angaben zu Anforderungen
für Blutpräparate, aber dieser Teil ist noch nicht aktiv. Bitte versuchen Sie auf
keinen Fall, darüber Präparate zu bestellen –etwaige Eingaben würden nicht
ankommen!

Die Handhabung dieser Anforderungsscheine und der zugehörigen Proben-
röhrchen (Etiketten!) ist die gleiche wie vom Zentrallabor her bekannt; Ein-
zelheiten sind den Hinweisen auf der Rückseite zu entnehmen (auch hier gilt:
Präparate-bezogene Aussagen sind noch nicht gültig).

Sollten Probleme bei der Einführung dazu führen, dass wir die Maßnahme
zurücknehmen und auch für Laboruntersuchungen auf das alte (derzeitige)
Verfahren zurückgreifen müssen, werden wir Sie kurzfristig benachrichtigen.

Kurzfassung Konsequenzen für die Kliniken ab Dienstag 16.05.2006:

Anforderungen für Blutgruppenserologische Untersuchungen nur noch
über den neuen beleglesbaren Anforderungsschein (Vordruck-Nr. 1005);
Muster siehe Anlage!

Anforderungen für Blutpräparate unverändert ausschließlich über den
bisherigen Anforderungsschein (Vordruck-Nr. 1015).




